
Beratungserlass  

12 - 21 Nr. 4 Beratungstätigkeit von Lehrerinnen und Lehrern in der Schule RdErl. d. 
Ministeriums für Schule und Weiterbildung v. 8. 12. 1997 (GABl. NW. 1 1998 S. 3)  

1. Beratungstätigkeit in der Schule  

1.1. Beratungstätigkeit in der Schule ist grundsätzlich ebenso wie Unterrichten, Erziehen und 
Beurteilen Aufgabe aller Lehrerinnen und Lehrer (§ 4 Abs. 1 und § 8 Abs. 1 ADO - BASS 21 - 02 Nr. 
4). Sie bezieht sich vor allem auf 
- die Beratung von Schülerinnen und Schülern sowie von Erziehungsberechtigten über 
Bildungsangebote, Schullaufbahnen und berufliche Bildungswege einschließlich der 
Berufswahlvorbereitung, 

- die Beratung von Schülerinnen und Schülern sowie Erziehungsberechtigten bei Lernschwierigkeiten 
und Verhaltensauffälligkeiten. 

1.2. In Schulen, in denen die Schulkonferenz Bedarf für eine Ergänzung und Intensivierung der 
Beratungstätigkeit der Lehrerinnen und Lehrer feststellt, kann die Schulleiterin oder der Schulleiter im 
Benehmen mit der Lehrerkonferenz Beratungslehrerinnen und -lehrer beauftragen (§ 31 Abs. 1 ADO). 
Voraussetzung für die Auswahl ist in der Regel eine nachgewiesene Beratungskompetenz. 

- Beratungslehrerinnen und -lehrer arbeiten vor allem in den Bereichen 

- Beratung von Schülerinnen und Schülern und Erziehungsberechtigten über präventive und fördernde 
Maßnahmen beispielsweise im Hinblick auf die Lösung von Lern- und Verhaltensproblemen und die 
Förderung besonderer Begabungen, 

- Beratung von Schülerinnen und Schülern, Erziehungsberechtigten sowie von Partnern im dualen 
System bei der Vorbereitung des Übergangs in weiterführende Bildungsgänge sowie ins Berufsleben, 

- Beratung von Lehrerinnen und Lehrern zur Vorbereitung und Unterstützung schulischer Maßnahmen 
zur Förderung von Interessen und Begabungen der Schülerinnen und Schüler, auch im Rahmen des 
VO-SF-Verfahrens (vgl. BASS 14 - 03 Nr. 2.1/Nr. 2.2), 

- Beratung von Lehrerinnen und Lehrern zur Vorbeugung und Bewältigung von Lern- und 
Verhaltensproblemen sowie darin begründeten Konflikten in der Schule, 

- Herstellen von Kontakten zu außerschulischen Einrichtungen (§ 8 Abs. 2 ADO). 

1.3. Die Beratungstätigkeit der Lehrerinnen und Lehrer kann durch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in 
Schulpsychologie, Sozialpädagogik, Sozialarbeit und Berufsberatung sowie durch weitere Angebote 
(z. B. Erziehungsberatungsstellen, Regionale Arbeitsstellen zur Förderung ausländischer Kinder und 
Jugendlicher, Organisationen der Wirtschaft) unterstützt werden (§ 5 Abs. 2 Nr. 14 SchMG - BASS 1 - 
3). 

1.4. Pro angefangene 200 Schülerinnen und Schüler kann für Beratungslehrerinnen und -lehrer 1 
Anrechnungsstunde gewährt werden. Für Schulen mit besonderen Problemlagen kann erweiterte 
Beratungskapazität (pro angefangene 100 Schülerinnen und Schüler 1 Stunde) zugelassen werden. 
Beratungslehrerinnen und -lehrer können bis zu 5 Stunden ihrer Unterrichtsverpflichtung für ihre 
Tätigkeit verwenden. Über die Gewährung der Anrechnungsstunden beschließt die Lehrerkonferenz. 
Eine Erhöhung der Stellenzuweisung für die Schule ist damit nicht verbunden, da dieser Tatbestand 
bei der Berechnung der Grundstellen bereits berücksichtigt ist (Nr. 6.1.3 AVO-RL - BASS 11 - 11 Nr. 
1.1). 

1.5. Einzelhilfe im Rahmen der Beratungstätigkeit von Lehrerinnen und Lehrern im Sinne des Erlasses 
setzt die Zustimmung der zu Beratenden voraus. Die den Lehrerinnen und Lehrern zur Kenntnis 



gelangten personenbezogenen Daten unterliegen der Verschwiegenheitspflicht. Die für den 
Schulbereich geltenden datenschutzrechtlichen Bestimmungen sind zu beachten.  

2. Schuleigenes Beratungskonzept  

Wirksame Beratung ist auf die Zusammenarbeit aller Beteiligten angewiesen. Den Schulen wird 
empfohlen, zur Organisation, Koordination und inhaltlichen Schwerpunktsetzung ihrer 
Beratungstätigkeiten ein schuleigenes Beratungskonzept als Teil ihres Schulprogramms zu 
entwickeln. Das schuleigene Beratungskonzept ist Ergebnis eines schulinternen Diskussions- und 
Einigungsprozesses. Es enthält verbindliche Zielvereinbarungen und Verfahrensabsprachen und 
zeigt, wie unterschiedliche pädagogische, psychologische und soziale Beratungsangebote innerhalb 
und außerhalb der Schule genutzt werden können. 

Das schuleigene Beratungskonzept wird von der Schulkonferenz verabschiedet und bei Bedarf 
fortgeschrieben (§ 5 Abs. 2 Nr. 5 SchMG ). 

3. Fortbildung  

Zur Stärkung der Beratungskompetenz aller Lehrerinnen und Lehrer werden Themen der Beratung in 
der Schule in das Programm landesweiter Fortbildungsmaßnahmen einbezogen. Zur weiteren 
Qualifizierung von Beratungslehrerinnen und -lehrern wird eine landesweite Fortbildungsmaßnahme 
eingerichtet. Die Konzeptentwicklung sowie die Qualifizierung und die fortbildungsbegleitende 
Betreuung der Moderatorinnen und Moderatoren erfolgt im Landesinstitut für Schule und 
Weiterbildung in Soest. 
Die Bezirksregierungen führen die Fortbildungsveranstaltungen durch und informieren über Ziele und 
Inhalte. 

4. Schlussvorschriften  

4.1. Den Ersatzschulen wird empfohlen, entsprechend zu verfahren. 
4.2. Der Runderlass tritt am 1. 8. 1998 in Kraft. s. auch BASS 20 - 22 Nr. 55 

 


